
 

i.

Am beginn der seit dem hohen mittelalter geführten diskussion um die Anfänge des bis-
tums konstanz und seines bischofssitzes bzw. seiner bischofsstadt1 stehen zwei inschriften-
steine. beide epigraphische Überlieferungen waren im bereich einstiger spätrömischer kas-
telle beheimatet2 und beide fanden sich in sekundärer Verwendung als spolien in die 
wände von kirchen eingemauert. der eine inschriftenstein, aus dem spätrömischen kas-
tell Vitudurum/oberwinterthur stammend und dem 3. Jahrhundert zugehörend, fand sei-
ne neue heimstätte in der von bischof konrad neben seiner konstanzer bischofskirche um 
die mitte des 10. Jahrhunderts errichteten mauritius-rotunde;3 der andere, für konstanz 
wesentlich wichtigere, dem 6. Jahrhundert angehörend, war zwar im einstigen spätrömi-
schen kastell Vindonissa/windisch beheimatet, aber die innerhalb des spätrömischen cas-
trums stehende dorfkirche st. marien, an deren Außenmauer er während Jahrhunderten 
angebracht war, während er sich heute in ihrem innern eingemauert findet, stellt keines-
wegs seine ursprüngliche heimat dar. Vielmehr scheint er zuvor an oder in der außerhalb 
des spätrömischen kastells gelegenen kirche von oberburg eingemauert gewesen zu sein, 
die auf einem südlich des kastells gelegenen hügel gestanden hatte.4 dieser stein trägt eine 

1 Für das bistum vgl. helmut maurer, die konstanzer bischöfe vom ende des 6. Jahrhunderts 
bis 1206 (germania sacra. n. F. 42, 1. 2), berlin/new York 2003, s. 8–22; für bischofssitz und 
bischofsstadt ders., konstanz im mittelalter, bd. 1, konstanz ²1996, s. 11–51, und ders., die 
deutschen königspfalzen 3.1: baden-württemberg 1, göttingen 2004, s. 263–331. 

2 Zu ihnen vgl. grundsätzlich hans ulrich nuber, spätrömische Festungen am oberrhein, in: 
Freiburger universitätsblätter 159 (2003), s. 93–107 mit karte Abb. 1, s. 94, und jetzt für die 
im Folgenden angesprochenen kastelle vgl. den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band. 
der Verfasser hat mir freundlicherweise sein manuskript bereits für die Abfassung dieses bei-
trags zur Verfügung gestellt. 

3 Zu dieser kirche vgl. helmut maurer, konstanz als ottonischer bischofssitz (Veröffentlichun-
gen des max-Planck-instituts für geschichte 39), göttingen 1973, s. 55–58, und künftig ulri-
ke laule, die mauritius-rotunde des 10. Jahrhunderts, in: das konstanzer münster, hg. von 
ders. (in Vorb.).

4 Zur inschrift wilfried kettler, die inschriften der kantone Aargau, basel-stadt, basel-land, 
bern und solothurn bis 1300 (corpus inscriptionum medii Aevi helvetiae iii), Freiburg/
schweiz 1992, s. 30–34 mit tafel 3, Fig. 9; zur topographie und frühen geschichte hans 
lehmann, die römischen kastelle bei brugg, der bischofssitz Vindonissa und das schlösschen 
Altenburg als stammsitz der grafen von habsburg (104. neujahrsblatt zum besten des waisen-
hauses in Zürich), Zürich 1941; hans rudolf sennhauser, kirchen und klöster, in: Archäo-
logie der schweiz Vi: das Frühmittelalter, basel 1979, s. 133–148, hier s. 134; martin hart-
mann, Vindonissa. oppidum, legionslager, castrum, brugg 1986, s. 131–135; walter drack 
und rudolf Fellmann, die römer in der schweiz, stuttgart/Jona 1988, s. 547–550 mit Plan 
Abb. 508 s. 547; zur kirchentopographie von windisch und den damit verbundenen Proble-
men vgl. hans rudolf sennhauser, st. ursen, st. stephan, st. Peter. die kirchen von solo-
thurn im mittelalter. beiträge zur kenntnis des frühen kirchenbaus in der schweiz, in: solo-
thurn. beiträge zur entwicklung der stadt im mittelalter, Zürich 1990, s. 83–219, hier s. 

spätrömische kastellorte und die Anfänge des 
bistums konstanz

helmut maurer

gesamt_mit_2-indices.indd   195 31.03.2014   15:17:16



helmut mAurer196

„nach schrift, sprache und historischem kontext“5 in den Übergang vom 6. zum 7. Jahr-
hundert zu datierende bau- und weiheinschrift, der zufolge eine von einem linculf erbau-
te kirche von einem bischof ursinus zu ehren des hl. martin geweiht worden sei. 

die kenntnis dieser windischer inschrift hat die konstanzer geschichtsschreibung des 
mittelalters und der frühen neuzeit bei der erhellung der Anfänge von bistum und bi-
schofssitz dazu bewogen, die Verlegung eines während der ersten hälfte des 6. Jahrhun-
derts in Vindonissa/windisch existierenden bischofssitzes vermutlich um die wende vom 
6. zum 7. Jahrhundert in die wohl noch lange mehr oder weniger aufrecht stehenden mau-
ern des gleichfalls einstigen spätrömischen kastells constantia/konstanz zu postulieren.6 
eine derartige Vermutung legt sich schon allein dann nahe, wenn man die Aussage der 
inschrift mit der erstmals in einer handschrift des klosters Zwiefalten aus dem 12. Jahr-
hundert überlieferten liste der bis dahin ihres Amtes waltenden konstanzer bischöfe ver-
gleicht.7 denn da die Zwiefalter bischofsliste, die gewiss auf älteren Vorlagen beruht, als 
dritten (konstanzer) bischof eben einen ursinus anführt, hat man diesen wohl nicht zu 
unrecht mit dem gleichnamigen bischof der windischer inschrift identifiziert und den 
schluss gezogen, dass bischof ursinus entweder der letzte bischof gewesen war, der in win-
disch residiert habe, oder einer der ersten, die bereits in konstanz ihren sitz genommen 
hatten.8 

offenbar unabhängig von einer solchen, ursinus-inschrift und bischofsliste kombinie-
renden interpretation hatte bereits um die mitte des 11. Jahrhunderts der st. galler ge-
schichtsschreiber ekkehart iV. in einer kurzen notiz als erster ausdrücklich davon gespro-
chen, dass das episcopium durch einen könig dagobert von Vindonissa nach konstanz 
verlegt worden sei.9 im nahen umkreis des bischofssitzes am see, in kloster st. gallen, 

160–16; vgl. auch stefan eismann, Frühe kirchen über römischen grundmauern (Freiburger 
beiträge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 8), rahden/westf. 2004, s. 
80, s. 111 und vor allem s. 366–367 nr. 196; thomas Pauli-gabi, s. v. windisch, in: realle-
xikon der germanischen Altertumskunde bd. 32, berlin/new York 2006, s. 427–430, mit 
Plan s. 428, Abb. 93; Plan von windisch und oberburg sowie umzeichnung der inschrift bei 
maurer, konstanz im mittelalter 1 (wie Anm. 1), s. 26. 

5 so kettler, inschriften (wie Anm. 4), s. 33.
6 Zur geschichte der – sowohl bischöflichen als auch städtischen – konstanzer Vindonissa-tra-

dition jetzt ausführlich erik beck, Argumentative nutzung archäologischer Überreste im kon-
text der konstanzer ursprungsgeschichte, in: erik beck u. a., Altgläubige bistumshistoriogra-
phie in einer evangelischen stadt. die konstanzer bistumschronik des beatus widmer von 
1527: untersuchung und edition, in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 157 (2009), 
(s. 101–189), s. 121–137, hier s. 121–128; ebenda auch Pia eckhart, bischof gegen rat, s. 
139–150, hier s. 142–145. – Zum mutmaßlichen „bauzustand“ des einstigen kastells im Früh-
mittelalter vgl. den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band; über das kastell zuvor 
ders., der konstanzer münsterhügel, in: schriften des Vereins für geschichte des bodensees 
127 (2009), s. 3–24, insbes. s. 19–22.

7 hans lieb, lexicon topographicum der römischen und frühmittelalterlichen schweiz 1 (Anti-
quitas i 15), bonn 1967, s. 40–49; vgl. auch die von lieb übernommene wiedergabe der Zwie-
falter und späterer konstanzer bischofslisten bei maurer, konstanz im mittelalter 1 (wie 
Anm. 1), s. 27.

8 lieb, lexikon (wie Anm. 7), s. 41; ders., das bistum windisch und die entstehung der bis-
tümer lausanne und konstanz, in: Protokolle des konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche 
geschichte nr. 170 vom 6. 11. 1971, s. 9; zu diesen Problemen jetzt maurer, bischöfe (wie 
Anm. 1), s. 10–11, s. 23 und s. 25–29.

9 Duo lacus Rheno ingente constantes Constantiae dant nomen a constando. Quae antea villa regia 
Tagoberto fuit, qui quidem episcopium de Windonissa in illum locum transtulit et passim in itinere 
reliquias praediis ac curtibus , quae sua erant, donavit. mgh Poet. lat. iV.3, s. 1107, iiib und 
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wusste man also im 11. Jahrhundert von der einstigen translation des bischofssitzes von 
der Aare an bodensee und seerhein. offensichtlich ist diese Überlieferung aber auch im 
umkreis von windisch, im habsburgischen hauskloster muri, weitertradiert worden. 
denn dort glaubte man nach Ausweis einer dem 14. Jahrhundert angehörenden chronika-
lische notiz sogar davon zu wissen, dass zu Zeiten des Franken-königs dagobert unter 
bischof maximus – dem ersten bischof der Zwiefalter bischofsliste – der episcopatus von 
Vindonissa/windisch nach konstanz übertragen worden und dass maximus der letzte bi-
schof von windisch gewesen sei und dass er danach als erster bischof von konstanz seines 
Amtes gewaltet habe.10

dass die kenntnis von der herkunft des bischofssitzes aus windisch auch in konstanz 
selbst in eben diesem 14. Jahrhundert präsent war, zeigt sich im Übrigen daran, dass die 
räte der stadt im Jahre 1368 in einer gegen die Ansprüche bischof heinrichs von brandis 
(1357–1383) gerichteten denkschrift bekannten,11 zwar von ihren Altvordern gehört zu 
haben, dass der bischofssitz von windisch nach konstanz übertragen worden sei, und dass 
ihnen auch bewusst sei, dass die bischöfe seit dieser translation eine ganze reihe von Vor-
rechten, die den geistlichen Fürsten zuzukommen pflegten, genossen hätten, dass den bi-
schöfen eben wegen dieser Verlegung aber niemals ein eigentumsrecht an grund und bo-
den der stadt zugestanden habe. hier wird die Überlieferung von einer translation in 
einem gewissermaßen amtlichen text als rechtliches Argument verwendet. 

im 15. Jahrhundert hat dann aber die in konstanz nicht nur in der umgebung des bi-
schofs, sondern auch in der stadtbürgerschaft geläufige Vindonissa-tradition eine Auswei-
tung erfahren, die die Anfänge des bistums konstanz außer mit Vindonissa/windisch 
noch mit weiteren einstigen spätrömischen kastellorten südlich von hochrhein und bo-
densee und damit südlich der einstigen spätrömischen nordgrenze in Zusammenhang 
brachte.12

so weiß die älteste, ins 15. Jahrhundert zu datierende und von der gründung bis 1466 
reichende konstanzer stadtchronik, das sog. Chronicon Constantiense davon zu berichten,13 
dass die angeblich im Jahre 207 erbaute stadt konstanz später von einem könig constan-
tius erneuert worden sei. Der saß, so möchte der unbekannte chronist glauben machen, zu 
den Ziten ze Bürglen in dem Turgöw und och zu Pfin. Das was ein groß statt, da es voller 

die neuedition bei walter berschin, notkers metrum de vita s. galli, in: Florilegium sangal-
lense (Festschrift für Johannes duft), st. gallen 1980, s. 71–121, hier s. 117 Additamenta b, 
und dazu die literatur bei maurer, konstanzer bischöfe (wie Anm. 1), s. 10, Anm. 9; vgl. 
auch otto Feger, Zur geschichte des alemannischen herzogtums, in: Zeitschrift für würt-
tembergische landesgeschichte 16 (1957), s. 41–94, hier s. 76 f.

10 Sub hoc Dagoberto rege Francie translatus est episcopatus noster de Windonissa id est Windesch ad 
Constantiam sub Maximo ibidem episcopo qui fuit ultimus episcopus Windonisse et primus Constan-
tie“. mgh Poet. lat. 4, s. 1107, Anm. zu iii b. Vgl. charlotte bretscher-gisiger und rudolf 
gamper, katalog der mittelalterlichen handschriften der klöster muri und hermetschwil, 
dietikon-Zürich 2005, s. 163 zum „chronicon murense“ (engelberg , um 1175) = cod. mem-
br. 10 des benediktinerkollegiums sarnen auf fol. 29v, vgl. maurer, bischöfe (wie Anm. 1),  
s. 24 mit Anm. 6–10.

11 Altes und neues, hg. von Philipp ruppert (konstanzer beiträge zur badischen geschichte 1), 
konstanz 1888, s. 138–144, hier s. 138–139; dazu rec ii nr. 6047 und rüdiger schell, die 
regierung des konstanzer bischofs heinrich iii. von brandis (1357–1383), in: Freiburger diö-
zesan-Archiv 88 (1968), s. 102–204, s. 114 und 166 ff.

12 dazu auch jüngst beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 122–123.
13 hierzu sandra wolff, die „konstanzer chronik“ gebhart dachers (konstanzer geschichts- 

und rechtsquellen 40), ostfildern 2008, s. 26–27.
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hüser stund.14 mit der charakterisierung als stadt ist ein eindeutiger hinweis auf das eins-
tige spätrömische kastell Ad Fines/Pfyn gegeben, dessen mauern im Übrigen teilweise 
noch bis heute erhalten sind.15 An anderer stelle bezeichnet der chronist Pfyn als diejenige 
Örtlichkeit, da och das selb bistumb mit siner statt sesshaft was. Und kam darnach gen Win-
dischwäg oder Windisch. Sodan darnach kam es gen Arbon und nachdem als die stat Costentz 
sich ward uffnen und bessren, es sich eben zog uff die rechten mark.16 der unbekannte kons-
tanzer chronist weiß demnach nichts von einer direkten Übertragung des bischofssitzes 
von windisch nach konstanz. Vielmehr benennt er in seiner kleinen liste – in einem 
merkwürdig zickzackförmigen itinerar – das westlich, aber nahe konstanz gelegene einsti-
ge spätrömische kastell Pfyn als ersten bischofsitz, lässt die sedes danach in das weit im 
westen, an der Aare gelegene windisch verlegt sein, sieht den bischofssitz daraufhin wie-
der in den östlichen thurgau, zum einstigen spätrömischen kastell Arbon wandern, um 
ihn schließlich wiederum einiges weiter westlich für immer im einstigen spätrömischen 
kastell Constantia angesiedelt zu sehen. – Für den konstanzer chronisten sind demnach 
bischofssitze offensichtlich nur in den mauern einstiger spätrömischer kastellorte denk-
bar, die er sich – nicht zuletzt wegen der noch sichtbaren umwehrungen – nur als städte 
vorstellen kann. 

diese Aussage gilt auch für den zwischen 1461 und 1475 im Auftrag des konstanzer rates 
schreibenden chronisten gebhard dacher.17 Auch er lässt einen kaiser konstantin, der im 
Jahre 309 konstanz errichtet und der Örtlichkeit seinen namen verliehen habe, in Pfyn 
residieren, und noch stärker als sein annonymer Vorgänger versucht er, das einstige spätrö-
mische kastell Ad Fines mit dem blick des Archäologen oder historikers zu betrachten: Als 
die stat – so schreibt er – ytz ist, das was do ein vestin und ist sidher der hoffstett mer hingeval-
len dann der dryttail; und was alles gar herlich und kostlih gebuwen zu ainer vestin. 18 densel-
ben blick hat er im Übrigen auch für das gegenüber dem mittelalterlichen stein am rhein 
„auf burg“ gelegene spätrömische kastell.19 Auch in diesem kastell sieht er könig constan-
tinus residieren: der hett och gar ain kostlich grosz husz hie dishalb Rins, als die statt Stain lit 
und hieß uff burg und hett daselbs ain gewelb gemacht.20 wie sein Vorgänger lässt dacher den 
ersten bischof – im Übrigen bei kaiser constantin – in Pfyn residieren und seine nachfol-
ger sodann über das nahe – nebenbei bemerkt: keine römische Vergangenheit aufweisende 
– wigoltingen zunächst nach windisch und dann wieder zurück in den thurgau nach Ar-
bon ziehen und die bischöfe endlich für immer in konstanz ihren festen sitz nehmen.21 

Als der konstanzer stadtschreiber Jörg Vögeli im Jahre 1529, nach der einführung der 
reformation in der stadt, zur untermauerung der haltung des rats gegenüber dem bi-

14 Vgl. die edition in: quellensammlung der badischen landesgeschichte, hg. von Franz Josef 
mone, bd. 1, karlsruhe 1848, s. 310. 

15 Alfons raimann und Peter erni, die kunstdenkmäler des kantons thurgau, bd. Vi: der 
bezirk steckborn, bern 2001, s. 237.

16 mone, quellensammlung 1 (wie Anm. 14), s. 311.
17 Über ihn und sein werk wolff, dacher (wie Anm. 13), s. 51–77; über den an ihn ergangenen 

Auftrag des rates ebenda s. 134–136; die edition seiner chronik ebenda s. 269–724.
18 die stelle bei wolff, dacher (wie Anm. 13), s. 273.
19 dazu: Frühgeschichte der region stein am rhein. Archäologische Forschungen am Ausfluß 

des untersees, hg. von markus höneisen (schaffhauser Archäologie 1), basel 1993; christian 
birchmeier, s. v. burg (sh), in: historisches lexikon der schweiz bd. 3, basel 2003, s. 73; 
markus höneisen, das spätrömische kastell tasgaetium, in: im schutze mächtiger mauern. 
spätrömische kastelle im bodenseeraum, Frauenfeld 2005, s. 86–88.

20 die stelle bei wolff, dacher (wie Anm. 13), s. 274.
21 die stelle bei wolff, dacher (wie Anm. 13), s. 287.

gesamt_mit_2-indices.indd   198 31.03.2014   15:17:16



sPätrÖmische kAstellorte und die AnFänge des bistums konstAnZ 199

schof unter dem titel ob costantz vom bistumb harkummen syg, einen dialog zwischen 
dem bischof, einem kaplan und dem bürgermeister verfasste,22 lässt er den bürgermeister 
bezweifeln, dass die bischöfe am beginn der konstanzer stadtentwicklung gestanden hät-
ten, ja dass das bistum von windisch nach konstanz übertragen worden sei.23 Ja er behaup-
tet gar, dass kein Bistumb ist zu Wyndisch gsyn. Das aber ist war, do Windisch noch ein be-
rümpte stadt was, Vindonissa geheissen, warnd ettliche wissige des christlichen gloubens dahin 
kumen. die seien dann aber vertrieben worden. Derselbigen ettliche koment gen Pfyn, ettliche 
gen Arben [...] Mit der zit komend ettliche gedachter Christen mit irem fürsteer oder bischoff 
oder predicanten Maximino gen Costantz.24 Auch in diesem konfessionspolitischen dialog 
des konstanzer stadtschreibers findet sich wiederum die nennung der vier einstigen spät-
römischen kastellorte windisch, Pfyn, Arbon und konstanz, diesmal freilich – in der 
Abwehr bischöflicher Ansprüche – nicht als bischofssitze, sondern als Zufluchtsorte ver-
triebener christen gekennzeichnet.

demgegenüber hatte schon Vögelis Zeitgenosse, der hofhistoriograph kaiser maximili-
ans Jakob mennel (manlius) (ca. 1460–1526),25 der neben vielem anderen auch eine bis 
1519 reichende Descriptio totius episcopatus Constantiensis verfasste,26 die Ansicht zurückge-
wiesen, der bischofssitz sei von Pfyn über windisch und Arbon nach konstanz transferiert 
worden. Vielmehr sei er unmittelbar von der insignis quondam civitas Vindona seu Vindonis-
sa nach konstanz übertragen worden,27 mennel ist es wichtig zu betonen, dass Vindonissa 
jetzt zerstört sei, dass aber die dort aufgedeckten Überreste, darunter mauern, inschriften, 
„sepulcral-urnen“ sowie geld aus gold, silber und erz das hohe Alter sowie den charak-
ter von windisch als einstige stadt offenbarten und damit implizit auch die bedeutung des 
konstanz vorausgehenden bischofssitzes unterstrichen.28 in ähnlicher weise wie mennel, 
wenn auch von ihm völlig unabhängig vertritt auch der ebenfalls dem alten glauben an-
hängende notar an der konstanzer bischöflichen kurie beatus widmer (1475–nach 1533) 
in seiner 1527 verfassten konstanzer bistumschronik eine unmittelbare Übertragung des 
bischofssitzes von windisch nach konstanz.29

22 Vgl. Jörg Vögeli, schriften zur reformation in konstanz 1519–1538, bearb. von Alfred Vöge-
li, bd. i ( schriften zur kirchen- und rechtsgeschichte 39), tübingen/basel 1972, s. 542–547, 
und dazu eckhart, bischof gegen rat (wie Anm. 6). s. 143, Anm. 1.

23 Vögeli, schriften zur reformation (wie Anm. 22), s. 543–544.
24 Vögeli, schriften zur reformation (wie Anm. 22), s. 544–545.
25 die literatur über ihn und seine konstanzer bischofschronik neuerdings bei helmut maurer, 

Formen der Überlieferung früher welfischer rechte und besitzungen in churrätien, in: schrift, 
schriftgebrauch und textsorten im frühmittelalterlichen churrätien, hg. von heidi eisenhut 
u. a., basel 2008, s. 250–263, hier s. 257, Anm. 30–31, und s. 258, Anm. 33–34.

26 Jacobus manlius, chronicon episcopatus constantiensis, ed. Johannes Pistorius, rerum 
germanicarum veteris iam primum publicati scriptores Vi, tertia editio, regensburg 1726, s. 
687–781, und dazu beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 122–125 mit Anm. 103 s. 122.

27 dazu jetzt beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 122–125, mit dem wichtigen hinweis s. 122 Anm. 
103, dass die Ausführungen über Vindonissa nicht von mennel selbst stammen, dass von Pisto-
rius hier vielmehr „Auszüge eines textes von Franz guillimann“ (ca.1568–1612) eingefügt wor-
den sind. (darauf hat mich freundlicherweise Frau Pia eckhart mA, Freiburg, aufmerksam 
gemacht). 

28 manlius, ed. Pistorius (wie Anm. 26), s. 691–693.
29 ed. in beck u. a., bistumshistoriographie (wie Anm. 6), s. 152–189, hier s. 155–158, vgl. auch 

den kommentar von beck, nutzung, ebd., s. 123–129; zur Persönlichkeit widmers vgl. 
catharina kellermann, beatus widmer – ein konstanzer bistumschronist des 16. Jahrhun-
derts, ebd., s. 105–108.
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ii.

dieser unter anderem auf der windischer ursinus-inschrift des 6. Jahrhunderts in Verbindung 
vielleicht mit der Zwiefalter Überlieferung beruhenden tradition von der Übertragung eines 
zunächst im einstigen spätrömischen kastell Vindonissa/windisch existierenden bischofssitzes 
nach dem gleichfalls einstigen spätrömischen kastell Constantia/konstanz, einer tradition, 
die allmählich mit der nennung weiterer Zwischenstationen wiederum in einstigen spätrömi-
schen kastellen angereichert wurde, steht eine Überlieferung gegenüber, die ganz auf die her-
vorhebung des angeblichen gründers des konstanzer spätrömischen kastells, des kaisers 
constantius bzw. constantinus, ausgerichtet ist. Auch diese tradition verband sich – wie 
schon eingangs betont – mit einem inschriftenstein, der nun allerdings – wenn auch frühes-
tens im 10. Jahrhundert – in konstanz selbst in der mit der bischofskirche baulich verbunde-
nen, von bischof konrad errichteten mauritiusrotunde seine heimstätte gefunden hatte.30 
ursprünglich in die mauer des spätrömischen kastells Vitudurum /oberwinterthur eingefügt 
und die errichtung dieser mauer als das im Jahre 294 vollendete werk eines kaisers constan-
tius ausweisend,31 war der stein für einen bischof von konstanz – und niemand anderer als 
einer der konstanzer bischöfe konnte seine Überführung aus dem ursprünglich zum bischöf-
lichen besitz gehörenden oberwinterthur nach konstanz veranlasst haben – deswegen von 
großem interesse, weil sich der name constantius in der mitte der inschrift eingemeißelt 
findet. indem diese einem um einiges von konstanz entfernt gelegenen spätrömischen kastell 
entstammende constantius-inschrift auf Veranlassung eines bischofs nach konstanz über-
führt 32 und in einem zentralen, vor allem durch die hier vollzogene osterliturgie, aber auch 
durch seine eigenschaft als station zahlreicher Prozessionen viele gläubige anziehenden kirch-
lichen bauwerk ausgestellt wurde,33 sollte offensichtlich auf das hohe Alter des in einem gleich-
falls einstigen spätrömischen kastell angesiedelten bischofssitzes verwiesen und damit ein ent-
sprechender Anspruch gegenüber benachbarten geistlichen institutionen, etwa gegenüber den 
reichsabteien reichenau und st. gallen, erhoben werden.34

der erste von dem wir wissen, dass er die Vitudurum-inschrift wahrgenommen hat, war der 
italienische humanist leonardo bruni (ca. 1374–1444). er sah, wie er im Jahre 1414 als be-

30 Vgl. maurer, bischofssitz (wie Anm. 3), s. 50–58 mit Abb. 5–6, und die Abb. bei maurer, 
konstanz im mittelalter 1 (wie Anm. 1), s. 71 (mit Übertragung und Übersetzung des textes) 
und in: geschichte des kantons Zürich 1, Zürich 1995, s. 81 ebenfalls mit Übertragung und 
Übersetzung.

31 drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 556.
32 drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 556 und 561.
33 Vgl. vorläufig gabriele ulrike Flemming, das konstanzer osterspiel. eine literaturwissen-

schaftliche und kulturhistorische untersuchung, magisterarbeit univ. konstanz . 2001, insbes. 
s. 60 ff., 78 und 83.

34 Vgl. maurer, bischofssitz (wie Anm. 3), s. 80; zur geschichte der wahrnehmung und inter-
pretation der inschrift vgl. jetzt beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 130–137. Zum „einsatz“ von 
spolien als Zeugnisse „eigenen Alters, eigener würde, eigener geschichte“ und damit als Aus-
weis berechtigter Ansprüche vgl. grundsätzlich werner Jacobsen, spolien in der karolingischen 
Architektur, in: Antike spolien in der Architektur des mittelalters und der renaissance, hg. von 
Joachim Poeschke, münchen 1996, s. 155–168, hier s. 162; lukas clemens, tempore roma-
norum constructa. Zur nutzung und wahrnehmung antiker Überreste nördlich der Alpen 
während des mittelalters (monographien zur geschichte des mittelalters 50), stuttgart 2003 
(s. 242 und 409 auch über die konstanzer Vitudurum-inschrift) und grundsätzlich Arnold 
esch, wiederverwendung von Antike im mittelalter (hans-lietzmann-Vorlesungen bd. 7), 
berlin/new York 2005.
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sucher des konzils zu berichten weiß,35 „eine marmortafel mit sehr alten buchstaben, aus de-
nen hervorging, dass die stadt konstanz von constantius ihren namen habe...; vorher habe sie 
Vitudurus geheißen“. interessanter als diese seine lesart ist seine folgende beobachtung: „die-
se tafel kann niemand in konstanz lesen, und das Volk glaubt, sie sei ein ehrwürdiges religiö-
ses heiligtum. daher kommen die einfältigen weiber und die übrige unwissende menge her-
bei; sie berühren die tafel mit der hand und reiben das gesicht daran, obwohl nicht die 
namen von christlichen heiligen, sondern die der Verfolger des christentums darauf geschrie-
ben sind. die buchstaben sind schon fast ganz aus der tafel ausgelöscht“.36 

einige Jahrzehnte später, 1485, benutzt ein konstanzer, der notar und Prokurator am bi-
schöflichen gericht ulrich molitoris (ca. 1442–1507),37 den hinweis auf die inschrift, um in 
einem „ratschlag“, d. h. in einem für den konstanzer rat angefertigten gutachten, zunächst 
einmal das hohe Alter der stadt zu betonen. Denn so ist ain alter marmelstein zu Costentz in 
Sant Moricius cappell, by sannt plasius altar in die mur gemuret, darinne man findet des stiffters 
der loblichen statt Costentz namen [...] Demnach wie also Constancia von haidnischen Stifftern 
harkomen ist und darnach in cristennlihen globen säliglichen zugenommen hat.38

der schweizer geschichtsschreiber gilg tschudi (1505–1572)39 konnte es sich nicht anders 
vorstellen, als dass den stein die heydnischen Kayser lassen allda [d. h. in konstanz] machen, aber 
dass der stein aus nicht mehr zu klärenden gründen nicht nach (ober-)winterthur überführt 
worden sei. tschudi hat den inschriftenstein im Jahre 1520 übrigens selbst in Augenschein 
genommen, ja vor der zur mauritius-rotunde gehörenden blasius-kapelle auf der erde gar 
noch ein abgebrochenes kleineres stück liegen sehen.40

seit langem besteht indessen kein Zweifel mehr daran, dass der inschriften-stein zum ruh-
me der bischofsstadt bzw. des bischofssitzes aus winterthur nach konstanz transferiert wor-
den ist, mit der Folge im Übrigen, dass die chronisten des spätmittelalters zumeist die mei-
nung vertraten, konstanz müsse vor der benennung als constantia zunächst Vitudurum 
geheißen haben.41

35 Vgl. Alexander Patschovsky, der italienische humanismus auf dem konstanzer konzil 
(1414–1418), konstanz 1999, s. 9–10.

36 lateinischer text bei hermann knittel, ex historia constantiae. lateinische quellen zur 
geschichte der stadt konstanz, konstanz 1978, s. 73–74 und s. 154; Übersetzung bei otto 
Feger, konstanz im spiegel der Zeiten, konstanz 1952, s. 37–39; ähnlich die äußerungen zu 
der inschrift bei manlius, chronicon (wie Anm. 26), s. 690, vgl. auch die entsprechende be-
merkung bei beatus widmer, bistumschronik von 1527 (wie Anm. 6), s. 182, und den kom-
mentar bei beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 130–137.

37 Über ihn Jörg mauz, ulrich molitoris, ein süddeutscher humanist und rechtsgelehrter. wien 
1992; über den im Folgenden zu nennenden „ratschlag“ hier s. 73–75.

38 ulrich molitoris, schriften, hg. von Jörg mauz, konstanz 1997, s. 43–53 und dazu den kom-
mentar s. 59–60. Zur wahrnehmung und zur „Verwertung“ inschriftlicher Zeugnisse in gewis-
sermaßen amtlicher Argumentation vgl. am beispiel römischer inschriften aus ostschwaben 
und bayern die Überlegungen bei martin ott, die entdeckung des Altertums. der umgang 
mit der römischen Vergangenheit süddeutschlands im 16. Jahrhundert (münchener historische 
studien. Abt. bayerische geschichte 17), kallmünz 2002, die kapitel 5–11, und in ganz grund-
sätzlicher weise regula schmid, geschichte im dienst der stadt. Amtliche historie und Poli-
tik im spätmittelalter, Zürich 2009.

39 Über ihn zuletzt bernhard stettler, tschudi-Vademecum, basel 2002 und „Aegidius tschudi 
und seine Zeit“, hg. von katharina koller-weiss und christian sieber, basel 2002.

40 Aegidius tschudi, gallia comata (1565–1572) (druck 1758), die textpassage nach molito-
ris, schriften (wie Anm. 38), s. 58; kritisch dazu jetzt beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 134 
Anm. 154.

41 Z. b. gregor mangolt in seiner chronik der stadt konstanz von 1548, teiledition bei Adolf 
ribi, Zu der ältesten geschichte der stadt konstanz, ihren namen und wappen, in: das bo-
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iii.

welche rechte aber besaßen die konstanzer bischöfe im einstigen spätrömischen kastelltort 
oberwinterthur, die es ihnen erlauben konnten, eine solche entnahme und eine ihr nachfol-
gende Übertragung vornehmen zu lassen? diese Frage korrespondiert mit der anderen, wes-
halb man im spätmittelalterlichen konstanz überhaupt darauf verfallen konnte, zwei weite-
re einstige, im linksrheinischen thurgau gelegene spätrömische kastellorte, nämlich Pfyn 
und Arbon, mit den Anfängen des bistums konstanz in Verbindung zu bringen. Zunächst 
einmal wird davon auszugehen sein, dass die konstanzer chronisten des spätmittelalters – 
der noch immer mehr oder weniger sichtbaren und von ihnen ja auch tatsächlich registrier-
ten archäologischen Überreste wegen und wegen der heute noch erkennbaren ursprünglich 
lateinischen namenformen42 – beide orte ebenso wie ihre heimatstadt als ehedem römische 
„städte“ wahrnehmen konnten. hinzu kam, dass sie in Pfyn ebenso wie in Arbon – und im 
übrigen ebenso auch in oberwinterthur – sahen, dass innerhalb der einstigen römischen 
mauern, nicht anders als in ihrem heimischen konstanz, jeweils eine kirche ihren Platz 
gefunden hatte. ohne die existenz einer kirche aber war für sie ein bischofssitz schließlich 
nicht denkbar. der Vergleich mit dem frühen bischofssitz Vindonissa/windisch und dem 
ihm offenbar nachfolgenden frühen bischofssitz konstanz, die gleichfalls in römischen 
mauern angesiedelt waren, vermochte den spätmittelalterlichen und den frühneuzeitlichen, 
an der Antike interessierten chronisten den gedanken nahe zu legen, dass auch Pfyn und 
Arbon einmal bischofssitze beherbergt haben könnten.

was aber konnte die chronisten des späten mittelalters und der frühen neuzeit auf den 
gedanken verfallen lassen, gerade diese spätrömischen kastellorte mit den bischöfen von 
konstanz in Verbindung zu bringen? Anlass dazu gab sehr wahrscheinlich die tatsache, dass 
in konstanz das Vorhandensein einer gewissermaßen amtlichen schriftlichen Überlieferung 
die Annahme einer besonderen beziehung der konstanzer bischöfe zu den drei spätrömi-
schen kastellorten Arbon, Pfyn und oberwintethur zu begründen in der lage war: ge-
meint ist das „große“ Privileg, das Friedrich barbarossa im Jahre 1155 für bischof hermann 
und dessen konstanzer bischofskirche ausgestellt hat.43 hier werden erstmals – gestützt 
wohl auf einzelne vom bischöflichen Petenten der königlichen kanzlei vorgelegte, teilweise 
bis in die karolingerzeit zurückreichende Vorurkunden bzw. Vornotitiae44 – alle rechte und 

denseebuch 1938, s. 46–57, hier s. 53; über mangolt und sein werk vgl. markus J. wennin-
ger, gregor mangolts „werke letzter hand“, in: Jahrbuch der oswald von wolkenstein-gesell-
schaft 7 (1992/1993), s. 343–375. dagegen widmer, bistumschronik (wie Anm. 6), s. 182 
und dazu beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 130–131.

42 Für Arbon eugen nyffenegger und oskar bandle, thurgauer namenbuch: die siedlungs-
namen des kantons thurgau 1, Frauenfeld/stuttgart/wien 2003, s. 209–211; für Pfyn ebd. 2, 
Frauenfeld/stuttgart/wien, 2003, s. 1018–1019.

43 mgh dF i 128; dazu otto Feger, das älteste urbar des bistums konstanz (quellen und 
Forschungen zur siedlungs- und Volkstumsgeschichte der oberrheinlande. 3. 1), karlsruhe 
1943, s. 5–9; ders., Alemannisches herzogtum (wie Anm. 9), s. 79–80 und 87–88; ernst 
klebel, Zur geschichte der christlichen mission im schwäbischen stammesgebiet, in: Zeit-
schrift für württembergische landesgeschichte 17 (1958), s. 145–218; werner rösener, 
grundherrschaft im wandel (Veröffentlichungen des max Planck-instituts für geschichte bd. 
102), göttingen 1991, s. 237–249 (mit den karten 17, 17a und 17b); harald derschka, die 
ministerialen des hochstiftes konstanz (Vorträge und Forschungen, sonderband 45), stuttgart 
1999, s. 294–305 (mit karte i–ii im Anhang), und zuletzt maurer, bischöfe (wie Anm. 1), s. 
13–15 und s. 339–341; vgl. auch die besitzkarte zum Privileg von 1155 in: die bischöfe von 
konstanz, hg. von elmar l. kuhn u. a., bd. i, Friedrichshafen 1988, s. 279.

44 dazu klebel, christliche mission (wie Anm. 43), s. 216–218.
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besitzungen der konstanzer bischofskirche und des konstanzer domkapitels aufgelistet: 
beschrieben werden zunächst die angeblich von könig dagobert festgelegten grenzen des 
bistums,45 sodann die grenzen des den bischofssitz unmittelbar umgebenden, bischofhöri 
genannten bezirks,46 gefolgt von einer beschreibung der teilweise wiederum unter angebli-
cher mitwirkung könig dagoberts festgelegten grenzen des sog. Arboner Forstes47 und 
beschlossen wird das ganze von einer beschreibung der grenzen des bischöflichen Forstes 
auf der halbinsel höri im untersee.48 Vor diese letztgenannte grenzbeschreibung aber ist 
ein Verzeichnis der besitzungen des bischofs und des domkapitels eingerückt: unter diesen 
besitzungen finden sich u. a. aufgeführt ein hof in Arbon zusammen mit der Pfarrkirche, 
ein hof in winterthur mit der zugehörigen kirche und endlich ein hof zu Pfyn mitsamt der 
kirche. das bedeutet, dass sich im Jahre 1155 – abgesehen von den einer ausdrücklichen 
nennung offenbar nicht bedürftigen besitzungen und rechten am bischofssitz selbst – an 
drei einstigen spätrömischen kastellorten im linksrheinischen thurgau grundherrliche hö-
fe mit den ihnen zugehörigen kirchen im besitz von bischof bzw. domkapitel befanden.49 
Auch wenn inzwischen nicht mehr all diese besitzungen und rechte den bischöfen und 
dem domkapitel zur Verfügung gestanden haben mochten,50 fanden sie sich doch – getreu 
dem text der Vorlage von 1155 folgend – auch noch in karls iV. im Jahre 1357 für die kon-
stanzer bischofskirche ausgestelltem Privileg wiederholt.51 das bedeutet aber, dass den kon-
stanzer chronisten des spätmittelalters der bezug der drei einstigen spätrömischen kastell-
orte zu den konstanzer bischöfen präsent sein konnte und dass die kenntnis des inhalts von 
karls iV. Privileg ihre in ihren chroniken niedergelegten Vermutungen über die eigen-
schaft von Arbon und Pfyn als weitere, konstanz vorausgehende bischofssitze noch verstär-
ken musste. möglicherweise hat diese kenntnis – kombiniert mit dem wissen um die spät-
römische Vergangenheit dieser beiden Örtlichkeiten und verbunden mit deren Autopsie – die 
Annnahme, alle zwei seien einmal bischofssitze gewesen, die chronisten überhaupt erst zu 
einer solchen klassifizierung geführt. die nennung eines hofes samt der kirche in ober-
winterthur als bischöflicher besitz in Friedrich barbarossas Privileg lässt nun aber – neben-
bei bemerkt – auch verständlich werden, weshalb ein uns freilich namentlich nicht bekann-
ter konstanzer bischof es sich hatte erlauben können, den inschriftenstein aus 
oberwinterthur in seinen bischofssitz überführen zu lassen.52 

die tatsache dass in barbarossas Privileg von 1155 drei einstige spätrömische kastellorte 
aufgeführt werden, die noch um den bischofssitz zu ergänzen wären, lenkt nun den blick 
auf die in ebendiesem Privileg tatsächlich als in bischöflichem besitz stehend aufgeführten 
spätrömischen kastellorte selbst: zunächst auf Arbon, geographisch im äußersten osten, 
sodann auf Pfyn, geographisch etwa in der mitte, und schließlich auf ober-winterthur, 

45 Vgl. maurer, bischöfe (wie Anm. 1), s. 15–22.
46 Vgl. helmut maurer, die bischofshöri, in: Freiburger diözesan-Archiv 100, 1980, s. 9–25.
47 Zu ihm zuletzt rudolf kiess, Forst-namen als spuren frühmittelalterlicher geschichte ii, in: 

Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 144 (1996), s. 47–124, hier s. 91–93.
48 walter schreiber, die grenzbeschreibung des bischöflich konstanzischen wildbanns in der 

hegau-höri aus der sicht heutiger namenforschung, in: schriften des Vereins für geschichte 
des bodensees 87 (1969), s. 133–142.

49 derschka, ministerialen (wie Anm. 43), s. 178 und s. 297–305.
50 im ältesten, freilich nicht den besitz des domkapitels, sondern nur denjenigen des bischofs 

auflistenden urbar des bistums von 1302–1305 ist zwar noch ausführlich Arbon, nicht aber 
mehr Pfyn und (ober-) winterthur beschrieben, vgl. Feger, ältestes urbar (wie Anm. 43), s. 
97–114 und dazu s. 55–58.

51 thurgauisches urkundenbuch 5, Frauenfeld 1937, nr. 2337.
52 drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 556.
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geographisch im äußersten westen der bischöflichen bzw. domkapitelischen besitzland-
schaft des Jahres 1155 gelegen. Alle drei finden sich bemerkenswerter weise an der von den 
Archäologen für das 3. und 4. Jahrhundert erschlossenen römischen straße aufgereiht,53 die 
von bregenz über Arbon, Pfyn und oberwinterthur nach Vindonissa/windisch zog.54

dass die lage an dieser straße für die Übereignung von Arbon, Pfyn und oberwinter-
thur an die bischöfe von konstanz entscheidend gewesen sein muss, wird dadurch unterstri-
chen, dass das rheinabwärts von konstanz, nur unwesentlich weiter als Pfyn entfernt, aber 
abseits der durch den thurgau führenden straße gelegene, ebenfalls spätrömische kastell 
„Auf burg“ gegenüber stein am rhein55 nicht in den besitz der konstanzer bischöfe gelangt 
und nebenbei bemerkt dem ganz entsprechend auch von den chronisten des spätmittelal-
ters nicht in einen solchen Zusammenhang gebracht worden ist.56

Für Arbon im osten und seine älteste, unmittelbar auf den ruinen des römischen kas-

53 Feger, Alemannisches herzogtum (wie Anm. 9), s. 61 unten sowie s. 79–80 u. s. 87–88; Paul 
kläui, Von der Ausbreitung des christentums zwischen untersee und oberem Zürichsee im 7. 
Jahrhundert, in: ders., Ausgewählte schriften (mitteilungen der Antiquarischen gesellschaft 
in Zürich 43.1), Zürich 1965, s. 18–29, hier s. 22; nuber, spätrömische Festungen (wie Anm. 
2), s. 93–95 mit karte Abb. 1, s. 94.

54 lieb, lexicon (wie Anm. 7), s. 20–22; drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 9. Zur 
straßen-Verbindung von Arbon-Pfyn-oberwinterthur nach windisch (mit stichstraße nach 
konstanz) vgl. historischer Atlas von baden-württemberg, karte V.1, stuttgart 1988 (mit ein-
zeichnung der merowingerzeitlichen Verkehrswege); lorenz hollenstein, die römerzeit: 
„vicus“, „villa“, „via“, in : st. galler geschichte 2003, bd. 1, 2003, s. 119–142, hier s. 139–142 
und karten s. 122 und s. 192; hansjörg brem u. a., Ad Fines. das spätrömische kastell Pfyn, 
Frauenfeld 2008, s. 23–28, mit der karte Abb. 19 s. 28; neuestens sabine bolliger, untersu-
chungen zum römischen straßennetz in der schweiz, in: bonner Jahrbücher 202/203 
(2002/2003), s. 237–266, hier s. 262–264 mit karte Abb. 2, s. 240. Vgl. auch die karte bei 
hannes steiner, Auf der suche nach den frühmittelalterlichen erbauern der kirche von ba-
den, in: hans rudolf sennhauser, Ausgrabungen in stadtkirche und dreikönigskapelle ba-
den 1967/1968. kirchen und siedlungsgeschichte von der Frühzeit bis ins späte mittelalter, 
Zürich 2008, s. 404 Abb. 6, und jetzt vor allem hansjörg brem, römerzeit, in: Archäologie im 
thurgau, hg. vom Amt für Archäologie thurgau (Archäologie im thurgau 16), Frauenfeld 
2010, s. 151–175, hier s. 166–167 mit karte Abb. 10, s. 161. darüber hinaus die nach den 
Angaben des sog. geographen von ravenna gefertigte straßenkarte bei Franz beyerle, süd-
deutschland in der politischen konzeption theoderichs des großen, in: grundfragen der ale-
mannischen geschichte, hg. von theodor mayer (Vorträge und Forschungen 1), lindau und 
konstanz 1955, s. 65–81, hier nach s. 76.

55 walter drack, die spätrömische grenzwehr am hochrhein (Archäologische Führer der 
schweiz 13), basel 1993, s. 44–45; höneisen, tasgaetium (wie Anm. 19), s. 86–88; birch-
meier, burg (wie Anm. 19), s. 73: zur kirche vgl. eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 4), s. 
93, s. 9 und vor allem s. 358–359 nr. 186, und hansjörg brem, einleitung, in: Archäologie im 
thurgau (wie Anm. 54), s. 11–39, hier s. 36–38, und ebenda der katalog s. 285–288. 

56 Zu den möglichen inhabern der rechte über „Auf burg“ im früheren mittelalter vgl. karl 
schmid, königtum, Adel und klöster zwischen bodensee und schwarzwald, in: studien und 
Vorarbeiten zur geschichte des großfränkischen und frühdeutschen Adels, hg. von gerd tel-
lenbach (Forschungen zur oberrheinischen landesgeschichte 4), Freiburg 1957, s. 225–334, 
hier s. 230–232 mit Anm. 22; thomas Zotz, der breisgau und das alemannische herzogtum 
(Vorträge und Forschungen. sonderband 15), sigmaringen 1974, s. 95, Anm. 189, und micha-
el borgolte, das königtum am oberen necker (8.–11. Jahrhundert), in: Zwischen schwarz-
wald und schwäbischer Alb, hg. von Franz quarthal, sigmaringen 1984, s. 67–110, hier s. 
107–108, und ders., kommentar zu Ausstellungsdaten usw. der älteren st. galler urkunden, 
in: michael borgolte, dieter geuenich und karl schmid, subsidia sangallensia i, st. gallen 
1986, s. 323–475, hier s. 358, Anm. 155.
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tellbades errichtete, vermutlich frühmittelalterliche substrukturen aufweisende57 martins-
kirche, konnte jüngst erneut deutlich gemacht werden,58 dass bereits konstanzer bischöfe 
des 7. Jahrhunderts in engster beziehung zu diesem einstigen spätrömischen kastellort und 
zu dessen bereits für eben dieses Jahrhundert schriftlich belegter kirche gestanden hatten .59 
ebenso ist für den spätrömischen kastellort ober-winterthur und seine frühromanische, 
dem hl. Arbogast geweihte, unmittelbar an die kastellmauer anstoßende kirche,60 die einen 
ins 7. Jahrhundert zu datierenden holzbau als Vorgängerin abgelöst haben dürfte,61 früher, 

57 hans rudolf sennhauser, st. ursen (wie Anm. 4), hier s. 146–147, und jetzt brem, einlei-
tung (wie Anm. 55), s. 11–39, hier s. 34–36, und ebd., katalog s. 259–263 mit der wichtigen 
Abb. 30 s. 175. 

58 sennhauser, st. ursen (wie Anm. 4), s. 146 f. mit Anm. 216–21 und eismann, Frühe kir-
chen (wie Anm. 4), s. 71 und vor allem s. 287–289 nr. 97. dazu lieb, lexicon (wie Anm. 7), 
s. 20–23; drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 322–323; ulrich may, untersu-
chungen zur frühmittelalterlichen siedlungs-, Personen- und besitzgeschichte anhand der st. 
galler urkunden (geist und werk der Zeiten 46), bern/Frankfurt 1976, s. 24–30; michael 
borgolte, geschichte der grafschaften Alemanniens in fränkischer Zeit (Vorträge und For-
schungen. sonderband 3), sigmaringen 1984, s. 104–107; Philipp egger-Perler, namen-
schichtung und besiedlungschronologie zwischen konstanz und st. gallen, in: thurgauer bei-
träge zur geschichte 128 (1991), s. 5–306, hier s. 268 ff. und s. 283 ff.; hansjörg brem, in: 
ders., Jost bürgi und kathrin roth-rubi, Arbon-Arbor Felix. das spätrömische kastell, 
Frauenfeld 1992, s. 64—66; hansjörg brem und kurt buenzli, s. v. Arbon in: historisches 
lexikon der schweiz bd. 1, basel 2001, s. 471–472; nyffenegger und bandle, siedlungsna-
men des kantons thurgau 1 (wie Anm. 42), s. 209–211; urs leuzinger, das spätrömische 
kastell Arbor Felix, in: im schutze (wie Anm. 19), s. 72–74; für das frühmittelalterliche Arbon 
jetzt max schär, graf talto und der Arboner Präfekt. machtträger im umfeld des heiligen 
gallus, in: schweizerische Zeitschrift für religions- und kirchengeschichte 103 (2009), s. 
143–159; vgl. den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band (karolingerzeitlich); max 
schär, gallus. der heilige in seiner Zeit. basel 2011, s. 84–86. s. 88–89, s. 116–118, s. 
141–142, s. 201 und s. 246–248. 

59 may, untersuchungen (wie Anm. 58), s. 26, s. 33–36, und derschka, ministerialen (wie 
Anm. 43), s. 298–299, gegen theodor mayer , konstanz und st. gallen in der Frühzeit, in: 
ders., mittelalterliche studien, lindau 1959, s. 289–324, hier s. 305–306 sowie s. 315 und 
320: vgl. auch borgolte, grafschaften (wie Anm. 58), s. 106–107, sowie die Jahrzeitbücher 
des konstanzer domkapitels, hg. von uwe braumann, teil 1 und 2 (mgh. libri memoriales 
et necrologia Vii), hannover 2009, hier teil 2, s. 502–504.

60 emanuel dejung und richard Zürcher, die stadt winterthur (die kunstdenkmäler des 
kantons Zürich 6), basel 1952, s. 285–296; und walter drack, Zur baugeschichte der kirche. 
Von den Anfängen bis ins 13. Jahrhundert, in: die reformierte kirche st. Arbogast in oberwin-
terthur. Festschrift zur restaurierung 1976 bis 1981, winterthur 1981, s. 23–60 (mit Plan Abb. 
1 s. 24) = karolingisch bzw. vielleicht vorausgehende frühmittelalterliche holzkirche; dazu 
drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 556 ff.; Andreas Zürcher, Vitudurum, in: 
turicum, Vitudurum, Juliomagus. Festschrift otto coninx, Zürich 1985, s. 173–233, hier s. 
183–184 mit Abb. 3. 9 über die inschrift; sennhauser, st. ursen (wie Anm. 4), s. 157–158 mit 
Anm. 255–269; eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 4), s. 79–80, s. 93, s. 111 und vor allem 
s. 341–343 nr. 167, und jetzt vor allem Felicia schmaedecke, im wettstreit erbaut. die kir-
chen von ober- und niederwinterthur im Früh- und hochmittelalter, in kirchenarchäologie 
heute. Fragestellungen, methoden, ergebnisse, hg. von niklot krohn und dem Alemanni-
schen institut Freiburg i. br. (Veröffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg i. br. 
76), darmstadt 2010, s. 308–331, insbes. s. 312 ff. mit Plan Abb. 4 s. 313 sowie s. 320–324. 
Vgl. auch den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band (erster kirchenbau im 7./ 8. Jahr-
hundert).

61 Vgl. markus roth und renata windler, Zum früh- und hochmittelalterlichen oberwinter-
thur, in: Jahrbuch der schweizerischen gesellschaft für ur- und Frühgeschichte 87 (2004), s. 
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weit vor das 12. Jahrhundert verweisender bischöflicher besitz erschließbar.62 dagegen las-
sen sich bischöfliche oder domkapitelische rechte am kastellort Pfyn und seiner innerhalb 
der einstigen kastellmauern stehenden,63 offenbar auf einem frühmittelalterlichen Vorgän-
gerbau ruhenden, in ihrer heutigen gestalt möglicherweise ins 10. Jahrhundert zu datieren-
den st. bartholomäus-kirche64 für die Zeit vor der Privilegierung von 1155 nicht namhaft 
machen, was angesichts der im späten mittelalter feststellbaren starken besitzrechtlichen 
Verankerung des konstanzer domkapitels in Pfyn indessen über ihr tatsächliches Alter 
nichts auszusagen vermag.65

Zu klären bleibt freilich noch, weshalb ausgerechnet jener einstige, an derselben straße, 
nahe dem Zusammenfluss von Aare und reuss gelegene spätrömische kastellort Vindo nissa/
windisch, der sehr wahrscheinlich sitz der Vorgängerbischöfe von konstanz gewesen war, 
zumindest zur Zeit von barbarossas Privileg nicht mehr im besitz der konstanzer bischöfe 
gestanden hatte.66 ganz abgesehen davon, dass windisch nach der Abwanderung des bi-
schofssitzes an die äußerste westgrenze des nachfolgebistums konstanz zu liegen gekommen 
war,67 weiß ekkehart iV. von st. gallen davon zu berichten, dass windisch in der zweiten 
hälfte des 9. Jahrhunderts als dessen erbgut im besitz des aus Alemannien stammenden  

215–253 mit den karten Abb. 1 s. 217 und 30 s. 243, hier s. 215, 216 und 242, und vor allem 
schmaedecke, wettstreit (wie Anm. 60), s. 320. 

62 Zu diesem Problem vgl. Paul kläui, Ausbreitung (wie Anm. 53), s. 18–19: hans kläui, win-
terthur vor 1264, winterthur 1964, s. 31; ders., geschichte von oberwinterthur im mittelal-
ter (299. neujahrblatt der stadtbibliothek winterthur 1968/1969), s. 29–36; ders., geschicht-
liche hintergründe, in: reformierte kirche st. Arbogast (wie Anm. 60), s. 9–22;. Alfred 
häberle, s. v. oberwinterthur, in:  historisches lexikon der schweiz 9, basel 2010, s. 343–
344; ilse J. miscoll-reckert, kloster Petershausen als bischöflich-konstanzisches eigenklos-
ter (konstanzer geschichts- und rechtsquellen 18), sigmaringen 1973, s. 37 mit Anm. 133; 
derschka, ministerialen (wie Anm. 43), s. 177–180 und s. 299 gegen martin illi, in: carola 
Jäggi, hans-rudolf meier, renata windler und martin illi, die stadtkirche st. laurentius 
in winterthur, Zürich/egg 1993, s. 119–122; für erst späteren Übergang an die bischöfe von 
konstanz vgl. erwin eugster, Adlige territorialpolitik in der ostschweiz, Zürich 1991, s. 20 
ff., s. 30 mit Anm. 30, s. 32 mit Anm. 37, s. 33 Anm. 40 und 41, sowie s. 34 ff. Vgl. auch 
braumann, Jahrzeitbücher (wie Anm. 59), teil 2, s. 700.

63 Vgl. den Plan in: brem u. a., Ad Fines (wie Anm. 54), Abb. 44 s. 46, und brem, einleitung 
(wie Anm. 55), s. 11–39, hier s. 20–21, und ebd., katalog s. 325–327. 

64 sennhauser, st. ursen (wie Anm. 4), s. 159; brem u. a., Ad Fines (wie Anm. 54), s. 34–35; 
raimann und erni, bezirk steckborn (wie Anm. 15), s. 237–242, s. 239; drack und Fell-
mann, römer (wie Anm. 4), s. 470–471; egger-Perler, namenschichtung (wie Anm. 58), s. 
255ff.; nyffenegger und bandle, siedlungsnamen des kantons thurgau 2 (wie Anm. 42), s. 
1018–1019; Jost bürgi, das spätrömische kastell Ad Fines, in: im schutze (wie Anm. 19), s. 
80–84; vgl. den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band; hansjörg brem und erich 
trösch, s. v. Pfyn, in: historisches lexikon der schweiz 9, basel 2010, s. 705–706.

65 Vgl. etwa die belege für das domkapitelische meieramt in Pfyn in: braumann, Jahrzeitbücher 
(wie Anm. 59), teil 2, s. 642 sowie Personen- und ortsregister s. 810 unter dem stichwort 
„Pfyn“.

66 dem widerspricht nicht die nachricht der Acta murensia (Acta murensia, bearb. von charlot-
te bretscher-gisiger und christian sieber, basel 2012, s. 78), von der Abhaltung bischöfli-
cher gerichtstage in windisch, da es sich hierbei nicht um eine besitzrechtliche, sondern um 
eine kirchenrechtliche einrichtung handelte; vgl. auch Aegidius tschudi, chronicon helveti-
cum, ed. bernhard stettler, bd. 1 (quellen zur schweizer geschichte 17.1), bern 1968, s. 50 
mit Anm. 1.

67 Vgl. historischer Atlas von baden-württemberg, karte V.1, stuttgart 1988.
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bischofs landelo von treviso gestanden habe.68 wenn man dazu noch bedenkt, dass in dem 
der mitte des 11. Jahrhunderts angehörenden Jahrzeitbuch des klosters einsiedeln radboto, 
der sogenannte stammvater der habsburger, als comes Ratboto de Windonissa bezeichnet 
wird,69 dann bedeutet dies, dass Vindonissa/windisch spätestens in karolingischer Zeit in den 
besitz hohen Adels und nicht in den der bischöfe von konstanz gelangt war.70

iV.

in die besitzliste von Friedrich barbarossas „großem“ Privileg aus dem Jahre 1155 hat aber 
nicht nur der einstige bischofssitz Vindonissa/windisch keine Aufnahme gefunden; es fehlt 
in ihr erstaunlicherweise auch der auf windisch folgende bischofssitz konstanz selbst. es 
fehlt damit jener einstige kastellort, der auf der linken, schon länger christianisierten seite 
des rheins71 und zwar an der stelle lag, an der zum einen der seerhein zunächst mit hilfe 
einer Fähre am leichtesten zu überwinden und an der zum andern der bodensee als wichti-
ger wasserweg ebenso leicht zu nutzen72 und von der aus zudem – nach archäologischen 
beobachtungen – mit hilfe einer nach Pfyn ziehenden stichstraße73 die weiter südlich durch 
den thurgau verlaufende einstige römische ost-weststraße von bregenz nach Vindonissa/
windisch zu erreichen war.74 konstanz fehlte im Privileg von 1155 vermutlich deswegen, 
weil seine innehabung durch die bischöfe einer selbstverständlichkeit gleichkam. dass auch 
der bischofssitz und vor allem seine bischofskirche in einem einstigen, spätrömischen kas-
tell gelegen waren, hatte man zwar seit langem vermutet. Aber erst seit den grabungen der 
Jahre 2003 bis 2005 kann seine existenz hier unmittelbar an der einstigen spätrömischen 
nordgrenze als gesichert gelten.75 Für unsere Fragestellung ist vor allem die erkenntnis 

68 Vgl. ekkehardi casus sancti galli, ed. hans F. haefele (Ausgew. quellen zur deutschen ge-
schichte des mittelalters 10), darmstadt 1980, s. 32, und dazu maurer, bischöfe (wie Anm. 
1), s. 14 Anm. 38 sowie steiner, baden (wie Anm. 54), s. 409–411.

69 die nachweise bei maurer, bischöfe (wie Anm. 1), s. 14 Anm. 38.
70 dazu schon lehmann, kastelle (wie Anm. 4), s. 32ff.; drack und Fellmann, römer (wie 

Anm. 4), s. 548ff.; hartmann, Vindonissa (wie Anm. 4), insbes. s. 121–125 und s. 131–135; 
Feger, Alemann. herzogtum (wie Anm. 9), s. 75–78; rudolf moosbrugger-leu, Frühmit-
telalterliche Architekturfragmente von windisch-oberburg, in: Jahresbericht 1958/1959 der 
gesellschaft Pro Vindonissa (1959), s. 5–25; Pauli-gabi, windisch (wie Anm. 4), s. 427–430.

71 darüber zuletzt helmut maurer, das bistum konstanz und die christianisierung der Ale-
mannen, in: mission und christianisierung am hoch- und oberrhein (6.-8. Jahrhundert), hg. 
von walter berschin, dieter geuenich und heiko steuer (Archäologie und geschichte 10), 
stuttgart 2000, s. 139–163, hier s. 142–147; sönke lorenz, die Alemannen auf dem weg 
zum christentum, in: die Alemannen und das christentum, hg. von sönke lorenz und bar-
bara scholkmann (schriften zur südwestdeutschen landesgeschichte 48), leinfelden-echter-
dingen 2003, s. 65–111, hier s. 83–89, und jetzt max schär, st. gallen zwischen gallus und 
otmar, in: schweizerische Zeitschrift für religions- und kirchengeschichte 102 (2008), s. 
317–359, hier s. 340–346. 

72 Vgl. dazu die beiträge in: einbaum, lastensegler, dampfschiff, hg. vom Archäologischen lan-
desmuseum baden-württemberg (Almanach 5/6), stuttgart 2000.

73 drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 470.
74 dazu jüngst bolliger, untersuchungen (wie Anm. 54), hier s. 262–264 mit karte Abb. 2, s. 

240, und brem, römerzeit (wie Anm. 54).
75 Vgl. Jörg heiligmann und ralph röber, lange vermutet – endlich belegt: das spätrömische 

kastell constantia, in: denkmalpflege in baden-württemberg 34. Jg., heft 3 (2005), s. 134–
141; Jörg heiligmann, die spätrömische Festung constantia, in: im schutze (wie Anm. 19), 
s. 76–79; ders., der konstanzer münsterhügel, in: schriften des Vereins für geschichte des 
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wichtig, dass die mauern dieses um 300 errichteten kastells mit einem „in der Form leicht 
trapezoiden grundriss“76 noch im frühen mittelalter, d. h. zur Zeit der um die wende vom 
6. zum 7. Jahrhundert anzunehmenden Anlage eines bischofssitzes, noch weitgehend auf-
recht standen77 und damit der sedes den nötigen schutz zu bieten vermochten. Verfolgt man 
den mutmaßlichen Verlauf der kastellmauern im bereich jenes hügels, in dessen mitte 
heute die mit ihren ältesten baustrukturen ins 8. Jahrhundert zurückverweisende,78 der got-
tesmutter maria geweihte, einstige bischofskirche steht, nach osten, richtung see, weiter, 
dann zeigt sich, dass deren ältester, sehr wahrscheinlich sehr bescheidener bau am ehesten  
„unmittelbar  an der wehrmauer im östlichen teil des kastells“ und damit „auf der  höchs-
ten erhebung“ sowie zugleich gerade noch innerhalb des hier nach süden abgeschlossenen 
einstigen kastells errichtet worden war,79 „in einem sichern winkel der kastellmauer“.80 
hier nun also hatten die einst in windisch ansässigen bischöfe bzw. ihre nachfolger, deren 
namen wir aus der sog. Zwiefalter bischofsliste des 12. Jahrhunderts kennen, ihre neue 
„residenz“ gefunden. die älteste, „um 680“, wenn nicht gar bereits „um 670“ verfasste Vita 
des hl. gallus lässt uns überdies wissen, dass zu beginn des 7. Jahrhunderts südwestlich vor 
den mauern des einstigen kastells, möglicherweise inmitten eines einstigen, sich an der rö-

bodensees 127 (2009), s. 3–24; ders. und ralph röber, römischer strand und frühmittelal-
terliche bischofsburg, in: landesarchäologie. Festschrift für dieter Planck, stuttgart 2009, s. 
603–621; ralph röber, Zwischen Antike und mittelalter. thesen zur Ausgestaltung und 
räumlichen entwicklung ausgewählter bischofssitze an rhein und donau, in: Frühe Pfalzen 
– Frühe städte. neue Forschungen zu zentralen orten des Früh- und hochmittelalters in süd-
deutschland und der nordschweiz, hg. von uwe gross, Aline kottmann und Jonathan 
scheschkewitz (Archäologische informationen aus baden-württemberg 58), esslingen 2010, 
s. 103–133, hier s. 104–109 mit Abb. 1 s. 105; Jörg heiligmann und ralph röber, im see-
Am see. Archäologie in konstanz. Friedberg 2011; schär, gallus (wie Anm. 58), s. 177–182.

76 Vgl. den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band.
77 röber, Antike und mittelalter (wie Anm. 75), s. 106; vgl. den beitrag von Jörg heiligmann 

in diesem band mit der Aussage, dass das einstige kastell noch bis weit ins 8. oder frühe 9. 
Jahrhundert in vollem bering intakt gewesen und um 1000 seine bausubstanz verschwunden 
gewesen sei. Vergleichbar auch die befunde für das spätrömische kastell auf dem Zürcher lin-
denhof vgl. reinhold kaiser, castrum und Pfalz in Zürich, in: deutsche königspfalzen bd. 4: 
Pfalzen – reichsgut – königshöfe, hg. von lutz Fenske (Veröffentlichungen des max-Planck-
instituts für geschichte 11/4), göttingen 1996, s. 84–109, hier s. 100, und thomas Zotz, 
Turegum nobilissimum Sueviae oppidum, in: Frühmittelalterliche studien 36 (2002), s. 337–
354, hier s. 340–341, und jetzt vor allem Andreas motschi, Pfalzen und frühe stadtentwick-
lung in Zürich. ein Überblick, in: Frühe Pfalzen – Frühe städte (wie Anm. 75), s. 93–102, hier 
s. 95 und 98–99 mit den Plänen Abb. 1 s. 94 und 4 s. 100. Zur weiter- bzw. wiederverwen-
dung römischer befestigungsmauern grundsätzlich stefan eismann, mittelalterliche Profan-
bauten auf römischen mauern, in: Archäologie als sozialgeschichte. Festschrift für heiko steu-
er, rahden/westf. 1999, s. 45–56, hier s. 46–51; ders, eine kleine Phänomenologie der 
kirchen über römischen grundmauern in baden, in: Archäolog. nachrichten aus baden 66 
(2002), s. 25–38, und ders., kirchen über römischen grundmauern: Versteinerte kontinuität 
oder lapidarer Zufall?, in: kirchenarchäologie heute (wie Anm. 60), s. 113–130.

78 dazu zuletzt ulrike laule, das konstanzer münster. Überlegungen zur entstehungsgeschich-
te, in: schriften des Vereins für geschichte des bodensees 124 (2006), s. 3–32, hier s. 16; vgl. 
den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band. 

79 heiligmann und röber, röm. strand (wie Anm. 75), s. 618–619; vgl. den beitrag von Jörg 
heiligmann in diesem band; auch das Folgende ist bei heiligmann wichtig. Vgl. künftig vor 
allem  ralph röber, spätantike Voraussetzungen und die älteste bischofskirche, in: das kon-
stanzer münster, hg. von ulrike laule (in Vorb.); dort auch die Zitate.

80 so allg. sennhauser., kirchen und klöster (wie Anm. 4), s. 134.
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mischen straße nach süden entlangziehenden spätrömischen gräberfeldes81 bereits eine wei-
tere, dem hl. stephan geweihte kirche existierte, ja noch heute existiert.82 und beobachtun-
gen sowohl der romanistischen wie auch der germanistischen sprachwissenschaft ist zudem 
der nachweis zu verdanken,83 dass in konstanz wie auch in den anderen im hinterland von 
konstanz gelegenen einstigen spätrömischen kastellorten in dem für die Anfänge des bi-
schofssitzes entscheidenden frühen 7. Jahrhundert eine teilweise immer noch romanisch 
sprechende bevölkerung ansässig war.84 ihrer weiterexistenz ist es zu verdanken, dass der auf 
den namen des bis 361 regierenden spätrömischen kaisers constantius ii. verweisende,85 
möglicherweise mit der errichtung des spätrömischen kastells zusammenhängende Ört-
lichkeitsname constantia aus der spätantike ins Frühmittelalter weitertradiert worden ist,86 
nicht anders als übrigens auch die namen der einstigen kastelle Arbor Felix/Arbon oder Ad 
Fines/Pfyn oder Vitudurum/winterthur.87 Von ihnen hob sich allerdings das spätrömische 
kastell von konstanz dadurch wesentlich ab, dass sein name an einen kaiser erinnern durf-
te. diese Auszeichnung mag mit dazu beigetragen haben, dass gerade konstanz im Früh-
mittelalter der Vorzug gegeben wurde, einen bischofssitz aufzunehmen.

es bleibt schließlich noch die Frage zu erörtern, aus wessen händen konstanz und die 
drei übrigen in Friedrich barbarossas Privileg von 1155 als in bischöflichem besitz stehend 
gekennzeichneten einstigen spätrömischen kastellorte, nämlich Arbon, Pfyn und oberwin-
terthur, an die konstanzer bischöfe übergegangen sein könnten.88 der st. galler mönch 
und geschichtsschreiber ekkehard iV. hat – wie bereits früher erwähnt – um die mitte des 
11. Jahrhunderts in einer einfügung zu notkers um 880 entstandener metrischer gallus-
Vita die Verlegung des episcopiums von windisch nach konstanz dem von 623/29 bis 638 
regierenden könig dagobert i. mit folgenden worten zugeschrieben: Quae [gemeint ist 
constantia] antea villa regia Tagoberti fuit. Qui quidem episcopium de Windonissa in illum 

81 Vgl. den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band.
82 Vgl. helmut maurer, das stift st. stephan in konstanz (germania sacra. n. F. 15, 1), berlin/

new York 1981, insbes. s. 11–14 und s. 39–46. Zur datierung der ältesten gallus-Vita auf „um 
680“ vgl. walter berschin, gallus abbas vindicatus, in: ders., mittellateinische studien, hei-
delberg 2005, s. 39–56, hier s. 53–54. demgegenüber für „um 670“ neuerdings schär, gallus 
(wie Anm. 75), (hier für Arbon oder st. gallen als entstehungsort). 

83 Von der germanistischen namenforschung stefan sonderegger, die siedlungsverhältnisse 
churrätiens im lichte der namenforschung, in: Von der spätantike zum frühen mittelalter 
(Vorträge und Forschungen 25), sigmaringen 1979, s. 236, s. 246 und s. 253, sowie egger-
Perler, namenschichtung (wie Anm. 58), s. 35–40, s. 119–120, s. 141–146, s. 226–229, s. 
268–269; von der romanistischen sprachwissenschaft gerold hilty, gallus und die sprachge-
schichte der nordostschweiz, st. gallen 2001, insbes. s. 108–117 und s. 125–132; von histori-
scher seite may, untersuchungen (wie Anm. 58), s. 28–30.

84 kritisch dazu egger-Perler, namenschichtung (wie Anm. 58), s. 35–40, aber zum raum um 
Arbon für die Zeit um 600 positiv s. 227: „da wir von einer auf den alten siedlungsplatz von 
Arbon und seine umgebung beschränkten kontinuitätsinsel ausgehen müssen“, ebenso s. 229, 
s. 269, s. 283–287 und s. 286; weiterführend hilty, gallus (wie Anm. 83), s. 57–60, s. 62–
70, insbes. s. 63, s. 108–117, vor allem s. 114–115, und s. 125; vgl. auch sonderegger, sied-
lungsverhältnisse (wie Anm. 83), s. 231–236, s. 246 und insbes. s. 253. dazu auch schär, st. 
gallen (wie Anm. 71), s. 341–346 und ders., gallus (wie Anm. 82), s. 278–279.

85 Vgl. dazu die leider ungedruckt gebliebenen gutachten der beiden Althistoriker herbert nes-
selhauf und karl Friedrich stroheker sowie des rechtshistorikers Franz beyerle von 1954, 
in: stadtarchiv konstanz, bestand kulturamt 350/6.

86 lieb, lexicon (wie Anm. 7), s. 37–39.
87 Zu Arbon und Pfyn vgl. die entsprechenden Artikel bei nyffenegger und bandle, siedlungs-

namen (wie Anm. 42 und Anm. 64).
88 dazu maurer, bischöfe (wie Anm. 1), s. 14. 
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locum transtulit et passim in itinere reliquiis, praediis ac curtibus, que sua erant, donavit.89 
gerade die letztere bemerkung ekkeharts, dass ein könig dagobert das neue bistum mit 

zwischen windisch und konstanz gelegenen gütern und höfen ausgestattet habe, hat man 
mit einigem recht auf die in der tat an diesem weg gelegene spätrömischen kastellorte im 
thurgau bezogen,90 die 1155 im besitz der bischöfe nachweisbar sind. wie dem auch sei, 
wichtig ist, dass ekkehart iV. sowohl den besitz von konstanz als auch die Übertragung des 
episcopium von windisch nach konstanz mit einem merowingischen herrscher in Verbin-
dung bringt. in Friedrich barbarossas Privileg ist darüber freilich nichts zu finden. hier 
wird dagobert91 jedoch als diejenige Persönlichkeit bezeichnet, die die grenzen des bistums 
festgelegt und im churer rheintal gar ein grenzzeichen zur scheidung von burgund und 
churrätien habe anbringen lassen.92 könnte im 11. und 12. Jahrhundert ein derartiger be-
zug auf dagobert, wie häufig geschehen, lediglich der besseren rechtlichen Absicherung von 
bischöflichen besitzungen und rechten, deren herkunft nicht mehr nachzuweisen war, ge-
dient haben,93 so wird eine beteiligung dagoberts an der errichtung des bischofssitzes in 
konstanz dadurch umso glaubhafter, dass sein name in eine reihe von offenbar als wohl-
täter der konstanzer bischofskirche geltender verstorbener könige Aufnahme fand, die an 
die spitze einer nach 840 in das gedenkbuch der reichenau eingetragenen liste verstorbe-
ner konstanzer domkanoniker gesetzt wurde.94 

daraus könnte man schließen, dass das einstige spätrömische, einen kaisernamen tragen-
de kastell in merowingischer Zeit – nunmehr als villa regia Tagoberti geltend – wiederum in 
öffentlichen besitz geraten und dass es zusammen mit anderen einstigen spätrömischen kas-
tellorten von einem merowingischen könig als bisheriges oder vielleicht eher neu geschaffe-
nes Fiskalgut zur Ausstattung eines – in der nachfolge des einstigen bistums Vindonissa/
windisch – neu zu begründenden bischofssitzes verwendet worden ist.95

im Übrigen scheint während des hohen mittelalters nicht etwa nur im bischöflichen, 
sondern auch im „bürgerlichen“, gegen die Ansprüche der bischöfe ankämpfenden konstanz 
die dagobert-tradition durchaus lebendig gewesen zu sein. das zeigt sich darin, dass die 

89 mgh Poet. lat. iV.3, s. 1107 und dazu die literatur bei maurer, bischöfe (wie Anm. 1),  
s. 9–10 mit Anm. 9.

90 immo eberl, dagobert i. und Alemannien, in: Zeitschrift für württembergische landesge-
schichte, bd. 42, 1985, s. 7–51, hier s. 37–38.

91 christoph wehrli, mittelalterliche Überlieferungen von dagobert i. (geist und werk der 
Zeiten 62), bern/Frankfurt 1982, s. 268–282; eberl, dagobert (wie Anm. 90), s. 16–21. Zu 
den dagobert-traditionen kritisch wilhelm schneider, Arbeiten zur alamannischen Frühge-
schichte XViii, tübingen 1991, s. 1–234. 

92 Vgl. dazu otto P. clavadetscher, churrätien im Übergang von der spätantike zum mittelal-
ter, in: ders., rätien im mittelalter, disentis/sigmaringen 1994, s. 1–20, hier s. 10 mit Anm. 
62.

93 wehrli, Überlieferungen (wie Anm. 91), passim.
94 das Verbrüderungsbuch der Abtei reichenau, hg. von Johanne Autenrieth, dieter geu-

enich und karl schmid (mgh libri memoriales et necrologia ns 19), hannover 1979, s. 83 
c i, und dazu karl schmid, bemerkungen zum konstanzer klerus der karolingerzeit, in: 
Freiburger diözesal-Archiv 100 (1980), s. 26–58, hier s. 28 und 30; vgl. auch wehrli, Über-
lieferungen (wie Anm. 91), s. 272 und maurer, königspfalzen (wie Anm. 1), s. 274–275.

95 Vgl. die unterschiedlichen Ansichten bei klebel, christliche mission (wie Anm. 43), s. 197 
und s. 216–218; Paul kläui, Ausbreitung (wie Anm. 53), s. 22; hans k. schulze, die graf-
schaftsverfassung der karolingerzeit in den gebieten östlich des rheins (schriften zur Verfas-
sungsgeschichte 19), berlin 1973, s. 63, 92, 93–97; may, untersuchungen (wie Anm. 58), s. 
34–38 und (zu dagobert) 38–45; s. 36–37; eberl , dagobert (wie Anm. 90), s. 37–39, sowie 
geschichte des kantons Zürich 1, Zürich 1995, s. 115–116.
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bürger der stadt von kaiser heinrich Vi. im Jahre 1192 mit dem Verweis auf Privilegien u.a. 
könig dagoberts ein Privileg erlangten, das den bischöfen künftig die Auferlegung einer 
besteuerung verbot.96 

V.

mit dem Problem der rechts- oder besitzkontinuität, genauer der sog. Fiskalkontinuität 
spätrömischer kastelle verbindet sich zugleich die seit langem zwischen Archäologen und 
historikern diskutierte Frage nach einer etwaigen weiterbenützung der kastelle im Früh-
mittelalter.97 im blick auf Arbon hat schon im Jahre 1904 georg caro folgende Vermutung 
ausgesprochen: „nur durch königsschenkung kann der hof Arbon an das bistum überge-
gangen sein; es entspricht wiederum den sonst bekannten Verhältnissen, dass alte römeror-
te zum königsgut gezogen worden sind“.98 caro war historiker. heutige mittelalterhistori-
ker dürfen eine solche Vermutung – zumindest vor Archäologen – nicht mehr so ungeschützt 
aussprechen. das hat bereits im Jahre 1954 hansmartin decker-hauff anlässlich einer ta-
gung des „instituts für geschichtliche landesforschung des bodenseegebietes“, des nachma-
ligen konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche geschichte, in donaueschingen erfah-
ren müssen. dort hat er in einem Vortrag über „die alemannische landnahme im 
neckartal“ eine derartige kontinuität insbesondere für die im Frühmittelalter mit kirchen 
ausgestatteten einstigen spätrömischen kastelle wahrscheinlich zu machen versucht,99 ist 
dabei aber auf entschiedenen widerspruch des provinzialrömischen Archäologen rolf nier-
haus gestoßen.100 Zum einen, so meinte dieser, gebe es keinen beweis dafür, dass altes römi-
sches Fiskaleigentum, z. b. kastelle, ununterbrochen in der hand der jeweiligen machtha-
ber gewesen sei. eher sei davon auszugehen, dass man im 6./7. Jahrhundert römisches 
gemäuer als herrenloses gut für sich in Anspruch genommen habe. es bestehe also keine 
kontinuität, sondern allenfalls eine scheinkontinuität. indessen haben die einwendungen, 
die rolf nierhaus 1954 gegen decker-hauff vorbrachte, diesen nicht ruhen lassen. in einem 
den „Patrozinien süddeutscher kastellkirchen“ gewidmeten Aufsatz schrieb er: „der mittel-
alterliche historiker ist beim studium der karten zur römischen besetzung südwestdeutsch-
lands immer aufs neue von der tatsache beeindruckt [...],wie stark die römisch ausgebauten 
befestigten Plätze, insbesondere die kastelle in mittelalterlicher Zeit noch als bedeutende, 
manchmal sogar entscheidend wichtige Plätze hervortreten“. „Jahrhunderte später, nachdem 
die römer das land verlassen haben, tauchen die kastellplätze wieder auf: als sitz des hohen 
Adels, in der hand des fränkischen oder deutschen königs oder – und dies besonders häufig 

96 carl georg dümgé, regesta badensia, karlsruhe 1836, s. 150 nr. 105 = regesta imperii 4.3 
nr. 253; dazu wehrli, Überlieferungen (wie Anm. 91), s. 277–278.

97 Zum Folgenden vgl. die sehr umsichtige und zugleich sehr kritische archäologische dissertation 
von eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 4), insbes. die „Zusammenfassungen“ s. 171–173. in 
dieser verdienstvollen Arbeit ist allerdings die im Folgenden wiedergegebene diskussion weit-
gehend unberücksichtigt geblieben, vgl. die „Forschungsgeschichte“ s. 14. 

98 georg caro, Arbon, in: Anzeiger für schweizerische geschichte 9 (1904), s. 299–302, hier s. 
301–302; über kastellorte als Ausstattung des neuen bistums vgl. auch Feger, herzogtum (wie 
Anm. 9), s. 87–88.

99 Vgl. Protokoll des „instituts für geschichtliche landesforschung des bodenseegebietes“, nr. 22 
vom 26. August 1954, s. 16–19. 

100 Vgl. ebenda s. 4–5 und s. 20.
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und auffallend – als kirchliche mittelpunkte mit frühen kirchen und ‚ältesten’ Patrozinien“.101 
entsprechenden Fragen, die sich der historiker in diesem Zusammenhang stelle, werde 
„mitunter entgegengehalten, dass es einfach die römischen ruinen gewesen seien, die hoch-
adel und geistlichkeit angelockt haben“. „kann das aber im ernst eine erklärung dafür 
abgeben, dass sich der hochadel dort [in diesen „schuttstätten“] wohnlich festsetzte, vor 
allem aber, dass er dort die ältesten christlichen kirchen erbaute und schließlich sich dort 
bestatten ließ?“102 Ja „vielfach sind kastellkirchen und wesentliche güter im engeren kastell-
bezirk in der hand des fränkischen, später des deutschen königs“.103 Vieles weise darauf hin, 
„dass diese kastelle nicht nur gelegentlich zur bereicherung ausgesuchte schutthalden wa-
ren, sondern mittelpunkte in der hand der mächtigen“.104 dem historiker decker-hauff 
sekundierte kurz darauf für das bairische siedlungsgebiet der historiker hans dachs mit 
seinem hinweis „auf die tatsache der frühmittelalterlichen Fiskalität an den ehemaligen 
römerkastellen [...], mit der wir uns abfinden und für die wir eine erklärung suchen müs-
sen“. Für die von ihm aufgezeigte „regelmäßigkeit des Auftretens frühmittelalterlichen 
krongutes in und bei den kastellen“ fand er die erklärung darin, „dass hier nicht bloß eine 
willkürliche und wahllose inbesitznahme von siedlungsboden erfolgte. es hat vielmehr eine 
kontinuität der rechtsverhältnisse gewaltet und hoheitsrechte wurden bewusst und gesetz-
mäßig von den herrschern geltend gemacht. wo sind die kastellbezirke, die sich nicht in 
ihrer hand befunden hätten?“.105

etwa fünfzehn Jahre später, bei der dem thema „Von der spätantike zum Frühen mittel-
alter“ gewidmeten reichenau-tagung des „konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche 
geschichte“ vom herbst 1976, wiederholte indessen rolf nierhaus seine für den historiker 
höchst ernüchternd klingende einschätzung: er nannte das, was diesem für eine kontinui-
tät der kastellörtlichkeiten in der nachmaligen Alemannia zu sprechen scheint, eine „kon-
tinuität des steinbruchs“. und auf derselben tagung sprach sich auch Joachim werner ge-
gen eine sog. Fiskalkontinuität aus. Vielmehr stelle eine kastellruine einen großen 
steinhaufen dar, den man in einer Zeit wieder gut brauchen konnte, in der man selber 
steinbauten errichtete. werner sah sich von rainer christlein sekundiert, der keinerlei 
„Funktionskontinuität“ oder „besitzkontinuität“ zu erkennen in der lage war.106 dass diese 
von den Archäologen vertretene meinung jedoch nicht mehr von allen Fachgenossen geteilt 
wurde, ließ wiederum auf derselben tagung gerhard Fingerlin erkennen, wenn er am bei-
spiel von kastellorten im umkreis des kaiserstuhls darauf hinwies, „dass sogar außerhalb 
der Provinz liegende katellorte neue bedeutung für die sicherung fränkischer herrschaft 
erhielten. wenn hier beauftragte des königs für ein prinzipiell gleiches Problem lösungen 
fanden wie römische strategen Jahrhunderte früher, dann ist es nur konsequent, an eine 
entsprechende nutzung der noch vorhandenen intakten kastelle zu denken“.107 und dem 

101 hansmartin decker-hauff, Patrozinien süddeutscher kastellkirchen, in: das werk des 
künstlers. studien zur ikonographie und Formgeschichte. Festschrift für hubert schrade, 
stuttgart 1960, s. 352–362, hier s. 352.

102 ebd., s. 353.
103 ebd., s. 354.
104 ebd., s. 362.
105 hans dachs, römerkastelle und frühmittelalterliches herzogs- und königsgut an der donau, 

in: Aus bayerns Frühzeit. Friedrich wagner zum 75. geburtstag, hg. von Joachim werner, 
münchen 1962, s. 293–320, hier s. 319.

106 Vgl. die diskussionsvoten im Protokoll des „konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche ge-
schichte“ nr. 208 (1976), s. 22–25.

107 gerhard Fingerlin, kastellorte und römerstraßen im frühmittelalterlichen siedlungsbild des 
kaiserstuhls, in: Von der spätantike zum frühen mittelalter, hg. von Joachim werner und 
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entsprach, was der mittelalterhistoriker hagen keller Jahre später jenen entgegenhielt, de-
nen etwa „die gunst der lage“ als Argument „gegen eine kontinuitätshypothese, die von 
der wiederbenutzung eines Platzes auf mehr oder weniger kontinuierliche weiterbenutzung 
schloss“, diente: „Aus der Verbindung des archäologischen befundes mit beobachtungen der 
namenkunde oder der erforschung späterer rechtsverhältnisse hat man aber gerade für das 
gebiet südlich des hochrheins zeigen können, dass eine solche ‚natürliche’ erklärung das 
historische Phänomen verfehlt. das kontinuitätsproblem ist wirklich gestellt und der be-
fund muss sehr viel differenzierter gesehen werden“.108 

und dementsprechend hat er bereits einige Jahre früher darauf hingewiesen, dass „sich der 
Versuch abzuzeichnen“ scheine, „die herrschaftsorganisation von ehemals römischen stütz-
punkten her aufzuziehen...und längst verlassenen befestigungen erneut eine Zentralfunkti-
on zu geben. Auch die kirchliche reorganisation des frühen 7. Jahrhunderts versucht zu-
nächst örtliche traditionen der spätrömischen Zeit neu zu beleben“.109 und im blick auf die 
weiter oben zitierten erkenntnisse, die gerhard Fingerlin hatte gewinnen können, bestand 
für ihn kein Zweifel daran, „dass die reaktivierung älterer bezugspunkte staatlich-herr-
schaftlicher organisation nicht nur unter einem fortifikatorischen Aspekt gesehen werden 
darf, sondern als bewusste reorganisation verstanden werden muss, durch die eine gewollte 
kontinuität begründet oder befestigt wird“.110

Auch wenn man stefan eismanns warnung vor der konstruktion einer „Fiskalkontinui-
tät“ für zutreffend hält.111 wird man aus der sicht des mittelalterhistorikers dennoch zumin-
dest für die lande südlich des hochrheins112 von einer teilweisen Fiskalisierung einstigen 
römischen besitzes durch das merowingische königtum ausgehen können. eine solche An-
nahme dürfte erst recht für den links des rheins in einem einstigen spätrömischen kastell 
begründeten, immerhin den namen eines kaisers des 4. Jahrhunderts tragenden frühmit-
telalterlichen bischofssitz konstanz und für die mit ihm rechtlich verbundenen einstigen 
kastellorte im nahen thurgau ihre berechtigung haben. 

im Jahre 2001 hatte heiko steuer zwei möglichkeiten von „kontinuität“ in erwägung 
gezogen, die man gewiss auch im blick auf das „weiterleben“ spätrömischer kastelle in der 
Alemannia berücksichtigen sollte: „umstritten bleibt vorerst, ob die errichtung von kirchen 
oder auch Profanbauten im frühen mittelalter auf römischen ruinen durch Zufall (expo-
nierte lage, vorhandenes baumaterial) oder in bewusst gesuchter kontinuität erfolgte“.113 
nach all dem Vorgetragenen dürfte zumindest im Falle des bischofssitzes konstanz eher an 
die zweite möglichkeit zu denken sein. 

eugen ewig (Vorträge und Forschungen 25), sigmaringen 1979, s. 379–409, hier s. 409.
108 hagen keller, mittelalterliche städte auf römischer grundlage im einstigen dekumatenland. 

die Problemstellung, in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 135 (1987), s. 1–5, hier 
s. 2–3.

109 hagen keller, Archäologie und geschichte der Alamannen in merowingischer Zeit, in: Zeit-
schrift für die geschichte des oberrheins 129 (1981), s. 1–51, hier s. 27–28.

110 keller, ebenda s. 28, Anm. 76.
111 eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 4), vor allem s. 144–145 und s. 148–149.
112 Vgl. die entsprechende differenzierung bei eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 4), s. 151, s. 

155 und s. 171.
113 Vgl. heiko steuer, s. v. kontinuitätsprobleme. Archäologisches, in: reallexikon der germani-

schen Altertumskunde bd. 17, berlin/new York 2001, s. 219–230, hier s. 224; vgl. dazu auch 
hans ulrich nuber, römische steinbauten und steinbearbeitung in nachantiker Zivilisation, 
in: der südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer sicht, hg. von hans 
ulrich nuber, heiko steuer und thomas Zotz (Archäologie und geschichte 13), ostfildern 
2004, s. 121–145, hier s. 122–127 und s. 142–145. 
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